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Bebauungsplan mit Örtlichen Bauvorschriften

„Bildungszentrum 1. Änderung„ 
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Masterplan 2016
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Masterplan 2020
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Neubau Funktionshallenbad
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Bebauungsplan „Bildungszentrum“ 1998
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Frühzeitige Beteiligung Öffentlichkeit
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Vorentwurf Bebauungsplan 
u. Örtliche Bauvorschriften
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Regelverfahren

Umweltbericht

Grünordnungsplan

Verkehr

Kampfmittel
Auswertung Beteiligung

Entwurf Bebauungsplan
u.a. mit Umweltbericht

Auslegungsbeschluss

Öffentliche Auslegung

Prüfen/Abwägen der Stellungnahmen
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Inkrafttreten durch Bekanntmachung
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Bebauungsplan
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Fazit:

Stellplatzangebot Schwimmbadnutzer / Beutelsbacher Straße

Die Schwimmbadnutzer können auf dem Parkplatz nördlich des Stadions (ca. 150 Stellplätze) sowie nördlich 
der Sporthalle (80 Stellplätze) parken. 

Damit stehen auf dem Parkplatz an der Sporthalle selbst dann genügend Stellplätze für Besucher zur 
Verfügung, wenn in seltenen Fällen eine Großveranstaltung im Stadion stattfindet und der zugehörige Parkplatz 
voll belegt ist.

Alle Parkvorgänge des Hallenbads können somit über die Parkplätze an der Beutelsbacher Straße 
abgewickelt werden.

Weiteres Vorgehen

Im nächsten Schritt werden Verkehrszählungen an den Zufahrten der Parkplätze am Stadion und an der 
Sporthalle stattfinden, um die Auslastung der Parkplätze und die räumliche und zeitliche Verteilung der ein- und 
ausfahrenden Pkw zu bestimmen. 

Verkehrsuntersuchung – vorab Stellungnahme 28.05.2021 
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Umwelt – 11.06.2021 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist bei der Aufstellung eines Bauleitplans eine Umweltprüfung
durchzuführen. In dieser werden die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen für die 
Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB ermittelt und in einem 
Umweltbericht beschrieben und bewertet.  

Dieser Umweltbericht integriert die Grünordnungsplanung, die Erarbeitung einer Eingriffs-
Ausgleichs-Bilanzierung nach § 1a Abs. 3 Satz 1 BauGB und die Ausarbeitung von 
planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen grünordnerischen Textfestsetzungen nach § 9 
BauGB. 

Eine artenschutzrechtliche Relevanzprüfung mit Habitatpotenzialanalyse wurde erstellt. 
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Vögel

Das Plangebiet weist grundsätzlich eine Eignung als Fortpflanzungs- und Ruhestätte für weit verbreitete und 
ungefährdete Vogelarten (Baum- und Heckenbrüter) auf. 

Das Vorkommen anspruchsvoller Vogelarten bzw. von Vogelarten mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher 
Relevanz innerhalb des Plangebiets wird aufgrund der Lage, Nutzung und Lebensraumausstattung jedoch 
ausgeschlossen. 

Fledermäuse

Hinweise auf Winter-Quartiere und Wochenstuben-Quartiere von Fledermäusen wurden nicht gefunden, 
Einzeltiere können jedoch vereinzelt in kleineren Höhlungen oder Spalten Sommer-Tagesquartiere nutzen.

Artenschutzrechtliche Maßnahmen

Vermeidungsmaßnahmen
Definition des Zeitraums für Rodung von Bäumen und Gehölzen

CEF-Maßnahmen
Potenziell entfallende, bereits vorhandene künstliche Fledermauskästen / Nisthilfen für Vögel sind 1 : 1 zu 
ersetzen

Hinweis: 
Artenschutzrechtliche Belange werden bereits mit dem Landratsamt abgestimmt und in den Bebauungsplan 
eingearbeitet.

Artenschutz – 27.04.2021 
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Bebauungsplan
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